
167 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (114 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das FamiIien
lastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird 

und 
über den Antrag der Abgeordneten Maria 
Metzker und Genossen auf Änderung des 
F amiIienlastenausgleichsgesetzes 1967 (6/ A) 

!Am 3. Dezember 1975 haben die Abgeordneten 
Maria Met z k e r, Dr. Erika Se.cl a, Edith 
D 0 b e ,s b erg e r und Genossen ,den Antrag 6/ A 
auf Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 
1967 im Nationalrat eingebracht. 

. Dieser Lnitiativantrag Sieht in bezug auf die 
-Geburtenbeihilfe im wesentlichen folgende Ände
rungen vor: 

Der zweitle Teil ,der Geburtenbeihhlfe soll un
abhängig davon, gewährt werden, ob auch auf ,den 
ersten Teil ein Anspruch bestand oder nicht. 

Während der erste Teil der Geburtenbeihilfe 
weiterhin nur der Mutter zustehen soll, soll der 
zweite Teil 'auch anderen Personen gewährt wer
den können, wenn sich die Mutter :ihrer Ver
pflichtung zur Pflege des Kindes entledigt hat. 
Entsprechend dem Charakter der Geburtenbeihilfe 
soll der zweite Teil ,der Pelison zukommen, die ,die 
Pflege des Kindes wie eine Mutter ausübt. Es 
kommen hier in erster Lintie ,die Wahlmutter, so
dann die Pflegemutter, aber auch andere Personen, 
wie z.B. der Vater und andere nähere Verwandte, 
in Frage. Um keine neuen Härtefälle herbeizu
führen, muß die Regelung rückwirkend in Kraft 
gesetzt werden. Die Rückwirkung soll alle Kinder 
umhoSJS,en, für die bereitsem zweiter Teil der Ge
burtenbeihilfe vorgesehen war. 

Die Bundesregierung hat ,dem Nationa1rat am 
24. Feber 1976 den Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Fami:lienlastenausgleichsgesetz 1967 
geändert wird (114 der Beilag,en), vorgelegt. 

Diese Regierungsvorlage ISlieht vor, ·daß beide 
. Elternteile für die zu ihrem Haushalt gehörenden 

Kinder in gLeicher Weise einen Anspruch auf die 
Familienbeihilfe haben und daß sie wählen kön
nen, wer von ihnen die Familienbeihilfe beziehen 
soll. 

Nur für den Fall, daß sich die Ehern darüber 
nicht einigen können, sieht der Gesetzentwurf 
vor, daß die Familienbeihilfe demjenigen Eltern
teil zu gewähren ist, der das Kind pflegt. Da die 
Pflege des K<indes im allgemeinen die Mutter aus
üben wird, ist in diesen Fällen ein vorrangig,er 
Anspruch der Mutter geg,eben. 

Weiters sieht ,der Gesetzentwurf darüber hin
aus noch folgende Verbesserungen vor: 

Der für ein erheblich behindertes Kind ge
währte Zuschlag zur Familienbeihilfe soll ab 
1. Juli 1976 verdoppelt werden. Weitens sollen 
volljähr~ge erwerbsunfähige Personen einen eige
nen Anspruch auf Familienbeihilfe haben, wenn 
die Behinderung bereits lim Kindesalter eingetre
ten ist. Auch für solche erheblich behinderte Kin
der, ,die sich in ständiger Anstaltspflege befinden, 
sol,l FamiLienbeihilfe gewährt werden, wenn ,die 
Eltern zum Unterhalt ,des K<indes mindestens in 
Höhe der Familienbeihilfe beitragen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat diese Vor
lagen in seiner Sitzung am 28. April 1976 in Ver
handlung genommen. Der Ausschuß beschloß, 4ie 
gegenständlichen Vorla~en gemeinsam in Ver
handlung zu ZI~ehen. 

Als Berichterstatter im Ausschuß fungierte 
Abgeordneter T i 0 11. 

An der Debatte beteiligten sich außer dem Be
richterstatter die Abgeordneten Maria Met z
k e r, Dr. Marga Hub i n e k, Me 1 t e r, K ern, 
S u p pan, Dr. Lei ben f r 0 S t, Dip1.-Ing. 
Dr. Zittmayr und Dr. Kohlmaier sowie 
der Bundesminister für Finanzen Dr. A n
d r 0 s c h urid Staatssekretär Elfriede Kar 1. 

Der Inhalt der Regterungsvorlage (114 der Bei
lagen) wurde ,auf Grund eines Antrages der Abge-
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2 167 der Beilagen 

ördneten Maria Met z k e r, Ni t tel und Ge
nossen mit dem Inhalt des Antrages der Abge
ordneten Maria Met z k e r und Genossen (6/A) 
in einem einzigen Gesetzentwurf zusammen
gefaßt. 

Bei der Abstimmung wurde {{reser Gesetzent
wurf teils mit Stimmeneinhel1igkeit und teils mit 
Stimmenmehrheit angenommen. Der Gesetzes
text, wie er vom Ausschuß angenommen wurde, 
ist diesem Bericht beigedruckt. 

Abänderungsanträge der Abgeordneten Dok
tor Marga Hub i n e k, Dipl.-Ing. Dr. Z i t t-

Troll 
Berichterstatter 

m a y r, S u p pan und Genossen, M el t e rund 
Genossen, K ern, Dr. Marga Hub i n e k, Dok
tor P e 1 i k a n und Genossen, S u p pan und 
Genossen sowie Dr. Lei ben f r 0 s t und Ge
nossen fanden nicht die Zustimmung der Mehr
heit im Ausschuß. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanz
und BudgetalUsschuß den A n t rag, der National-
rat wolle dem a n g e 5 chi 0 s s 'e n enG ,e set z- . / . 
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

W,ien, 1976 04 28 

Dr. Tull 
Obmann 
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.;. 
Bundesgesetz vom XXXXXXX 1976. 

mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 
1967 geändert wird 

Der Natiorialrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. 
Nr. 376, in der Fa:ssung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 302/1968, BGBl. Nr. 195/1969, BGBl. 
Nr. 10/1970, BGBl. Nr. 415/1970, BGBl. Nr. 116/ 
1971, BGBl. Nr. 229/1971, BGBl. Nr. 284/1972, 
BGBL Nr. 23/1973, BGBl. Nr. 385/1973, BGBL 
Nr. 29/1974 und BGBl. Nr. 418/1974 wird wie 
folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Zum Haushalt einer Person gehört ein 
Kind dann, wenn es bei . einheitlicher Wirt~ 
schaftsführung eine Wohnung mit dieser Person 
teilt. Die Haushaltszugehörigkeit gilt nicht als 
aufgehoben, wenn 

a) sich ,das Kind nur vorübergehend außerhalb 
der gemeinsamen Wohnung aufhält, 

b)das Kind für Zwecke der Berufsausübung 
notwendigerweise am Ort oder in der 
Nähe des Ortes der Berufsausübung dne 
Zweitunterkunft bewohnt, 

c) sich' da's Kind wegen eines Leidens oder 
Gebrechens nicht nur vorübergehend in 
Anstaltspflege befindet, 'wenn die Person zu 
den Kosten des Unterhalts mindestens in 
Höhe der Familienbeihilfe für· ein Kind 
beiträgt; handelt es sich um ein erheblich 
behindertes Kind, .erhöht sichd~eser Betrag 
um den Erhöhungsbetrag für ein erheblich 
behindertes Kind (§ 8 Abs. 4). 

Ein Kind gilt bei beiden Elternteilena.ls haus
halts~ugehörig, wenn. diese einen gemeinsamen 
Haushalt führen, dem das Kind angehört. Ein 
Kind, das mit seinen Eltern (mit einem Eltern
teil) und den Großeltern (einem Großelternteil) 
im selhen Wohnungsverband zusammenlebt, gilt 
als zum Haushalt seiner Eltern (seines Eltern~ 
teiles) gehörig." 

2. Dem § 5 wird folgender Abs. 5 ange
fügt: 

,,(5) Kein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht 
für K~nder, für die Anspruch auf eine gleim
artige ausländis,che Beihilfe besteht. Die Gewäh
rung einer Ausgleichszahlung (§ 4 Abs. 2) wird 
dadurch nicht ausgeschlossen." 

3. § 6 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Volljährige Vollwaisen haben Anspruch 
auf Familienbeihilfe, wenn auf sie die Voraus
set~ungen des Ab:s. 1 lit. abis c. zutreffen und 
wenn SIe 

a) das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben und für einen Beruf ausgebildet oder 
in einem erlernten Beruf in dner Fachschule 
fortgebildet werden, sofern ihnen durch 
den Schulbesuch die Ausübung ,ihres Berufes 
nicht möglich ist, oder 

b) wegen einer vor Vollendung des 21. Lebens
jahres oder während einer späteren Berufs
ausbildung, jedoch spätestens vor Voll
endung des 27. Lebensjahres, 'eingetretenen 
körperlichen oder geistigen Behinderung 
voraussichtlich dauernd außerstande sind, 
sich selbst den Unterhalt zu verschaffen, 
und .sich in keiner Anstaltspflege befinden." 

4. § 8 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,( 4) Für jedes Kind, das erheblich behindert 
ist, erhöht sich die Familienbeihilfe monatlich 
um das Doppelte der Familienbeihilfe, die für 
ein Kind gewährt wird." 

. 5. § 11 hat ~u lauten: 

,,§ 11. (1) Begehren für dasselbe Kind zwei 
oder mehr Personen, die ·die Anspruchsvoraus
setzunFien erfüllen, die Familienbeihilfe, so ist 
die Familienbeihilfe dem AntragsteLler zu ge
währen, bei dem das IGnd haushaltJszugehörig 
ist; gehört das Kind zum gemeinsamen Haus
halt der Antragsteller, so ist die FamilienbeihiLfe 
dem Antragsteller zu gewähren, der das. Kind 

-------~ 
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überwiegerid pflegt. Eine rückwirkende Gewäh
rung der Familienbeihilfe (§ 10 Abs. 3) ist 
nur für Zeiträume zulässig, für die die Familien
beihilf'e für das Kind noch von keinem An
spruch:sbenechtigten bezogen worden ist. 

(2) Ein Anspruchsberechtigter kann zugunsten 
eines anderen Anspruchsberechtigten auf die 
Familienbeihilfe verzichten, wenn dieser die 
Familienbeihilfe für dasselbe Kind begehrt; der 
Verzicht kann widerrufen werden." 

6. § 12 hat zu lauten: 

,,§ 12. (1) Das Vormundschafts- oder pfleg-
,schaftsgericht hat eine geeignete Person zu er
mächtigen, ,die Familienbeihilfe an Stelle des 
Anspruchsberechtigten in Empfang zu nehmen, 
wenn dieser zum Unterhalt oder zur Pflege 
des. minderjährigen Kindes, für welches ihm 
die Familienbeihilfe g,ewährt wir,d, nicht ange
messen beiträgt. Das Gericht hat von AmtlS 
wegen zu entscheiden, wenn es Kenntnis dieser 
V ora ussetzungen erlangt. 

(2) Das Gericht hat den Beschluß nach Abs. 1 
nach Eintritt .der Rechtskraft dem Wohnsitz
finanzamt ,des Anspruchsberechtigten (§. 13 
Abs. 1) zuzuleiten. Da,s Finanzamt hat sodann die 
Auszahlung der Familienbeihilfe an die durch das 

. Gericht ermächtigte P,erson zu verfügen. 

(3) Erstreckt sich die Auszahlun~sverfügung 
gemäß Abs. 2 nicht auf die gesamte, dem An
spruchsberechtigten zustehende Familienbeihilfe, 
sondern nur auf die Familienbeihilfe für einzelne 
Kinder, so ist der auf ein Kind entfaLLende 
Anteilderal't zu ermitteln, daß der dem An
spruchsberechtigten zUistehende Gesamtbetrag an 
Familienbeihilfe durch die Anzahl der Kinder, 
für die· ihm Familienbeihilfe gewährt wird, 
geteilt wird. § 204 der Bundesabgabenordnung, 
BGBl. Nr. 194/1961, ist .sinngemäß anzuwen
den. Die gemäß § 8 Abs. 4 für ein erheblich 
behindertes Kind gewährte Erhöhung ist vor 
der Teilung auszuscheiden und zur Gänze der 
Person auszuzahlen, der ·die Familienbeihilfe . für 
dieses Kind auszuzahlen is,t. 

(4) Das Gericht hat die Ermächtigung gemäß 
Abs. 1· zu widerrufen oder abzuändern, wenn 
sich die Vorauss'etzungen geändert haben; sind 

_die Voraussetzungen für die Gewährung der 
Familienbeihilfe überhaupt weggefallen, verliert 
der Beschluß seine Wirksamkeit." 

7. § 13 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 13. (1) über Anträge auf Gewährung der 
Familienbeihilfe hat das nach dem Wohnsitz 
oder dem gewöhnlichen Aufenthalt des Antrag
stellers zuständige Finanzamt zu entsch'eiden. In 

den Fällen des § 11 ist zu einer für alle Par
teien des jeweiligen Verwaltungsverfahrens ge
meinsamen Entscheidung das Wohnsitzfinanzamt 
jener Person zuständig, zu deren Haushalt das 
Kind gehört. Wird der Anspruch auf Familien
beihilfe auf § 3 Abs. 1 gestützt, entscheidet das 
Finanzamt mit allgemeinem Aufgabenkreis (§ 3 
Abs. 1 des Abgabenv,erwaltungsorganis3!tions
gesetzes, BGBJ. Nr. 18/1975), in dessen Amts
bereich der Antragsteller wohnt oder, sofern er 
nicht im Bundesgebiet wohnt, in dessen AmtlS

. bereich die Betriebsstätte (§ 81 ,des Einkommen-
steuergesetz,es 1972) gelegen ist, bei der der 
AntragstelJer beschäftigt ist." 

8. § 16 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Die Familienbeihilfenkarte ist dem Finanz
amt zu überlassen, wenn die Familienbeihilfe 
gemäß § 12 einer anderen Person als dem An
spruchsberechtigten auszuzahlen ist." 

9. Im § 17 .Abs. 2 zweiter Satz ist das Wort 
"militärischen" zu streichen. 

10. Im § 17 Abs. 3 letzter Satz ist ,die 
Zitierung ,,§ 12 Abs. 4" zu ersetzen durch 
,,§ 12 Abs. 3". ' 

11. § 26 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Für die Rückzahlung eines zu Unrecht 
bezogenen Betrages an Familienbeihilfe haftet 
auch derjenige Elternteil des Kindes, der mit 
dem Rückzahlungspflichtigen in der Zeit, in der 
die Familienbeihilfe für das Kind zu Unrecht 
bezogen worden ist, im gemeinsamen Haushalt 
gelebt hat." 

12. § 26 Ahs. 3 in der bisherigen Fassung 
erhält die Bezeichnung "Abs. 4". 

13. § 32 hat zu lauten: 

,,§ 32. (1) Aus Anlaß der Gehurt eines Kindes 
wird eine Geburtenbeihilfe gewährt. 

(2) Die Geburtenbeihilfe beträgt für jedes 
lebend- oder totgeborene Kind 2 000 S. Die Ge
hurtenheihilfe beträgt jedoch 8 000 S für jedes 
Kind, wenn sich die Muttler während der Schwan
gerschaft bestimmten ärztlichen Untersuchungen 
unterzogen hat und das Kind die erste Lebens
woche vollendet hat und ärztlich untersucht 
wurde. 

(3) Die Gehurtenbeihilfe erhöhf sich um 
8 000 S, wenn das Kind das erste Lebensjahr 
vollendet hat und bestimmten ärztlichen Unter
suchungen unterzogen wurde. 

(4) Der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz hat im Einvernehmen mit dem 
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Bundesminister fü·r Finanzen durch Verordnung 
die Anzahl, den Zeitpunkt un<l den Umfang der 
ärztlichen Untersuchungen, die nach Abs. 2 und 3 
vorgesehen sind, zu bestimmen: tmd einen. Mut~r
Kind-Paß aufzulegen,. in dem. ·die vorgesehenen 
Untersuchungen festzuhalten sind. Bei <ler Be
stimmung der Untersuchungen ist auf den je
weiligen Stand der medizinischen Erkenntnisse 
zur Sicherung der Gesundheit- von Mutter und 
Kind B'edacht zunehmen, wobei höchstens vier 
Untersuchungen während der Schwangerschaft 
und eine Untersuchung des. Kindes für den ersten 
Teil der Geburtenbeihilfe (Abs. 2) und höchstens 
vier weitere Untersuchungen des Kindes für den 
zweiten Teil der Geburtenbeihilfe (Abs. 3) vor
zusehen s.ind. Für den Nachweis der ärztlichen 
Untersuchungen hat. der Mutter-Kind-Paß ent
sprechende Vordrucke für die ärztliche Bestäti
gung der vorgenommenen Untersuchungen zu 
enthalten." 

14. § 33 hat zu lauten: 

,,§ 33. (1) Anspruch auf den ersten Teil der 
Geburtenbeihilfe (§ 32 Abs. 2) hat die Mutter, 
wenn sie im Bundesgebiet einen Wohnsitz und 
den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen hat oder 
zu ·den lim § 26 Abs. 3 der Bundesabgaben
ordnung, BGBl. Nr. 194/1961, genannten Per
sonen gehört. Das Kind selbst hat Anspruch auf 
den ersten Teil der Geburtenbeihilfe, wenn die 
Mutter ·die in ihrer Person gelegenen Anspruchs
voraussetzungen erfüllt hat, jedoch vor der An
tragstellung gestorben ist, und wenn s.ich das 
Kind im Inland 'aufhält oder zu den im § 26 
Abs. 3 der Bundesabgabenordnung genannten 
Pel"sonen gehört. 

(2) Anspruch auf den zweiten Teil der Ge-
burtenbeihiHe (§ 32 Abs. 3) haben 

a) die Mutter, 
b) die Wahlmutter, 
c) die Pflegemutter, 
d) eine sonstige Person, bei der sich das Kind 

ständig in unentgeltlicher Pflege befindet, 
e) das Kind. 
Der Anspruch einer in der obigen Aufzählung 

genannten Person schließt den Anspruch der 
nachfolgenden Personen aus. 

(3) Eine im Abs. 2 lit. abis d genannte Person 
hat nur dann Anspruch auf den zweiten Teil 
der Geburtenbeihilfe, wenn das Kind im Zeit
punkt der Vollendung des ersten Lebensjahres 
bei ihr haushaltszugehörig (§ 2 Abs. 5) ist, und 
wenn sie im Bundesgebiet einen Wohnsitz und 
den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen hat oder 
zu den im § 26 Abs. 3 der Bundesabgaben
ordnung genannten Personen gehört. Das Kind 
selbst hat nur dann Anspruch auf den 
zweiten Teil der Geburtenbeihilfe, wenn die 
Mutter die in ihrer Person gelegenen An-

sprumsvorauSlSetzungen erfü~lt hat, jedoch noch 
vor Antragstellung gestorben ist, und wenn sidt 
·das, Kind im Inland aufhält oder zu <len inl 
§ 26 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung genann
ten Personen gehört; ist die Mutter vor Voll
endung des er,sten Lebensjahres des Kindes ge
storben, so müssen .. die in der Person ,der Mutter 
g·elegenen A:nspruchsvoraussetzungen am Todes
tag erfüllt gewesen sein." 

15. § 34 Abi. 3 hat zu lauten: 

,,(3)' Nachzuweisen sind. 
a} die Geburt des Kändes durch die Geburts

urkunde; 
b) die Totgeburt durch die Sterbeurkunde; 
c) die Vornahme der ärztlichen Untersuchun

gen durch eine ärztliche Bestätigung." 

16. Im § 34 a ist jeweils an die Stelle der 
Zitierung ,,§ 33 Abs. 2" zu setzen ,,§ 32". 

\ 

17. Dem § 34 a ist nachfolgender Abs. 5 anzu
fügen: 

,,(5) Die Kosten für den Mutter-Kind-Paß 
(§ 32 Abs. 4) sind vom Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen zu tragen." 

Artikel II 

(1) Art. I Z. 4 dieses Bundesgesetzes tritt mit 
1. Juli 1976 in Kraft. 

(2) Beschlüsse der Vormundschafts- oder Pfleg
schaftsgerichte gemäß § 12 Abs. 2 des Familien
lastenausgleichsgesetzes 1967 in der bishecigen 
Fassung gelten weiter als Beschlüsse gemäß § 12 
Abs. 1 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 
in der Fassung des Art. I Z. 6 dieses Bundes
gesetzes. 

(3) Auszahlungsverfügungen gemäß § 12 Abs. 1 
des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 in ·der 
bisherigen Fassung treten außer Kraft. Müttern, 
denen gemäß § 12 Abs. 1 des FamiLienlasten
ausgleichsgesetzes 1967 in ,der bisherigen Fassung 
Familienbeihilfe an Stelle des Anspruch:sberech
tigten ausgezahlt wird, ist bei Zutreffen der 
sonstigen Voraussetzungen die FamiLienbeihilfe 
gemäß § 11 des Familienlastenausgleichsgesetzes 
1967 in . der' Fassung des Art. I Z. 5 dieses 
Bundesgesetzes zu gewähren. 

(4) Anspruch auf Geburtenbeihilfe gemäß § 33 
Abs. 2 und 3 des Familienlastenausgleichsgesetzes 
1967 in der Fassung des Art. I Z. 14 dieses Bundes
gesetze·s besteht für Kinder, ,die nach dem 31. De
zember 1974 das erste Lebensjahr vollendet 
haben, sofern nicht bereits für dieses Kind Ge
burtenbeihilfe gemäß § 33 Abs. 2. zweiter Satz 
des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 in der 
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bisherigen Fassung gewährt worden ist. Für 
Kinder, die,im Jahre 1975 das erste Lebens
jahr vollendet haben, tritt. an die Stelle der im § 32 
Abs. 3 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 
vorgesehenen ärztlichen· Untersuchungen eine 
ärztliche Untersuchung, die nach Vollendung des: 
neunten Lebensmonats vorgenommen worden· 
sein muß, Die Antragsfrist endet in diesen Fällen 
am 31. Dezember 1976. 

Artikel III 
Mit der Vollziehung sind betraut: 
a) hinsichtlich des § 12 Abs. 1 des Familien-· 

lastenausgleichsgesetzes 1967 in der Fassung I 

des Art. I Z. 6 dieses Bundesgesetzes der 
Bundesminister für Justiz, 

b) hinsichtlich des § 32 Abs. 4 des Familien
lastenausgleichsgesetzes 1967 in der Fassung 
des Art. I Z. 13 dieses Bundesgesetzes der 
Bundesminister für Gesundheit und Um
weltschutz im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen, 

c) hinsiChtlich der· übrigen Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes der Bundesminister 
für Finanzen. 
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